
 

Nürnberg, den 21. November 2007

Pressemitteilung

Kommunales Wahlrecht für alle Migranten 
AGABY unterstützt die Kampagne des Bundesausländerbeirates

„Mit dem 1998 eingeführten kommunalen Wahlrecht für EU-Bürger ist in Deutschland
ein Dreiklassenwahlrecht entstanden,“ so Mitra Sharifi, Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaft der Ausländerbeiräte Bayerns (AGABY). Das volle Wahlrecht gelte nur für die
deutschen Staatsbürger, ein (in Bayern eingeschränktes) kommunales Wahlrecht für in
Deutschland lebende Bürger aus EU-Staaten, während die „Drittstaatler“ kein Wahlrecht
haben. Nach Meinung der Vorsitzenden der AGABY stünde es der Demokratie in
Deutschland gut zu Gesicht, wenn das kommunale Wahlrecht auf alle, die ihren
Lebensmittelpunkt in den hiesigen Städten und Gemeinden haben, erweitert wird. 

AGABY unterstützt damit die aktuelle Kampagne des Bundesausländerbeirates zum
kommunalen Wahlrecht für alle Migranten in Deutschland. Die Kampagne greift die
Initiative aus einigen Bundesländern und Kommunen auf und will bundesweit der
Forderung nach kommunalem Wahlrecht für Migranten mehr Geltung verschaffen. Sie
unterstützt die parlamentarischen Initiativen der Bundestagsfraktionen DIE LINKE und
Bündnis90/Die Grünen zum kommunalen Wahlrecht und fordert die Bundesregierung
auf, „ohne Verzögerung die verfassungsmäßigen Voraussetzungen zur Einführung eines
kommunalen Wahlrechts für die in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Nicht-EU-
Bürgerinnen und -bürger zu schaffen.“ (Aufruf im Original siehe Anhang)

Die Ausländerbeiräte Bayerns fordern seit Jahren – zuletzt in einem Offenen Brief im
August diesen Jahres an den damals noch designierten Bayerischen Ministerpräsi-
denten Dr. Günther Beckstein – das kommunale Wahlrecht für alle Migranten in Bayern.
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